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Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes 

1. Vergabenummer 2116ING24 
  
2. Art der Vergabe Öffentliche Ausschreibung nach VOL/A 
  
3. Ausschreibende und zuschlags-

erteilende Stelle 
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig 
Dezernat Finanzen - Zentraler Einkauf 
Eichendorffstraße 2 
04277 Leipzig 

  
4. Allgemeine Vertragsbedingungen - Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leis-

tungen nach VOL/A 
- Besondere Vertragsbedingungen der HTWK Leipzig 
- AGB der HTWK Leipzig 
- Bewerbungsbedingungen der HTWK Leipzig 

  
5. Vertragsform Liefer- und Dienstleistung 
  
6. Art, Umfang und Ort der Leistun-

gen 
siehe Leistungsbeschreibung 

  
7. Angebotsfrist 28.11.2024, 12:00 Uhr 
  
8. Binde- und Zuschlagsfrist der 

Angebote 
20.12.2024 

  
9. Ausführungsfrist 28.02.2025 

 
  
10. Bieterfragen Bieterfragen werden bis zum 22.11.2024 beantwortet. Spätere 

Anfragen können unberücksichtigt bleiben. 
 
Bieterfragen, deren Beantwortung sowie die Ausschreibung er-
gänzende oder berichtigende Angaben werden allen Bietern 
elektronisch über die eVergabe-Plattform in anonymisierter 
Form zur Verfügung gestellt. Eine vollständige Aktualisierung 
der Ausschreibungsunterlagen erfolgt grundsätzlich nicht. Bitte 
richten Sie Ihre Fragen zur Ausschreibung unter Angabe des 
Aktenzeichens 2116ING24 über die eVergabe-Plattform und stel-
len Sie sicher, dass die Kommunikation regelmäßig geprüft wird. 
 
Für Bieterfragen nutzen Sie bitte die Anlage 10. 

  
11. Aufteilung in Lose nein 
  
12. Vergabe  
  
12.1 Hauptangebote Die Abgabe mehrerer Hauptangebote durch einen Bieter ist 

nicht zulässig. 
  
12.2 Nebenangebote Nebenangebote sind nicht zugelassen. 
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12.3 Bieter Bei Angeboten von Bietergemeinschaften und anderen gemein-
schaftlichen Bietern sind jeweils die Mitglieder sowie eines ihrer 
Mitglieder als bevollmächtigten Vertreter für den Abschluss und 
die Durchführung des Vertrages zu benennen. Dieses ist durch 
die Unterschrift von allen Mitgliedern zu bekunden. 

  
13. Wertung  
  
13.1 Zuschlagskriterien  Preis  

 Wertungskriterien gemäß Anlage 1 
  
14. Ausschlusskriterien Verträge werden nur mit fachkundigen, leistungsfähigen und zu-

verlässigen Unternehmen geschlossen.  
 
Angebote können von der Wertung ausgeschlossen werden, 
wenn: 
- die Anlagen zur Ausschreibung nicht vollständig eingereicht 

werden (siehe Anlage 9) 
- keine aussagekräftigen Referenzen vorliegen (siehe Punkt 16) 
- die Mindestanforderungen gemäß Leistungsverzeichnis nicht 

erfüllt werden 
- die Ausführungsfrist nicht eingehalten werden kann. 

  
15. Bewertung der Fachkunde, Leis-

tungsfähigkeit, Zuverlässigkeit 
Folgende Erklärungen müssen eingereicht werden: 
- Eigenerklärung zu fakultativen Ausschlussgründen nach § 122 

Abs. 1 in Verbindung mit § 124 Gesetz gegen Wettbewerbs-
beschränkungen (GWB) in aktueller Fassung (Anlage 2) 

- Erklärung über die pflichtgemäße Zahlung von Steuern, Abga-
ben und Sozialbeiträgen (Anlage 3) 

- Eigenerklärung zu zwingenden Ausschlussgründen nach § 122 
Abs. 1 in Verbindung mit § 123 (Straftaten) Gesetz gegen Wett-
bewerbsbeschränkungen (GWB) in aktueller Fassung (Anlage 
4) 

- Eigenerklärung Bewerber- oder Bietergemeinschaft (Anlage 
5), Fehlmeldung bitte anzeigen 

- Erklärung zum Nachweis der Eignung des Bewerbers/Bieters 
(Anlage 6) 

- Eigenerklärung zum Artikel 5k der Verordnung (EU) Nr. 
833/2014 (Anlage 7). 

 
16. Referenzen Zum Nachweis der Leistungsfähigkeit sind mindestens 3 Refe-

renzen der letzten 3 Kalenderjahre zu vergleichbaren Leistungen 
gewünscht (Anlage 8). 
Die Referenzen sollen den folgenden Anforderungen genügen: 
- Nennung Zeitraum 
- Nennung Auftraggeber 
- Kurzbeschreibung der Inhalte 

  
17. Angebot Der Bieter wird gebeten, ein detailliertes Angebot basierend auf 

der Leistungsbeschreibung einzureichen. Das Angebot sollte 
eine detaillierte Kostenaufstellung sowie Referenzen vergleich-
barer Projekte enthalten.  
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18. Form der Einreichung der Ange-
bote 

- Die Einreichung der Angebote und die Kommunikation im 
Vergabeverfahren haben ausschließlich über das E-Verga-
be-System www.evergabe.de zu erfolgen. 

- Die Angebotsabgabe per E-Mail, in Papierform per Post oder 
Telefax ist nicht zugelassen und führt zum Ausschluss des An-
gebotes aus dem Vergabeverfahren. 

- Berichtigungen oder Änderungen des Angebotes können bis 
zur Angebotsfrist in gleicher Form wie das Angebot übergeben 
werden. 

- Bitte überprüfen Sie die Vergabeunterlagen auf Vollständig-
keit und Stimmigkeit nach Erhalt der Ausschreibungsunterla-
gen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Vergabestelle 
über das Vergabeportal evergabe.de (siehe auch Anlage 9). 

- Änderungen der Vergabeunterlagen sind nicht zulässig und 
führen zum Ausschluss des Bieters vom Wettbewerb. 

- Die Vergabeunterlagen werden kostenfrei zur Verfügung ge-
stellt. Für die Erstellung des Angebotes werden keine Kosten 
erstattet. 

- Die Angebote und deren Anlagen sind in deutscher Sprache 
abzugeben. 

  
19. Preise Die im Angebotsblatt einzusetzenden Preise sind Festpreise und 

beziehen sich auf die angebotenen Ausführungen der jeweiligen 
Positionen frei Verwendungsstelle. Es sind alle kostenrelevanten 
Positionen im Gesamtpreis einzuschließen und kostenrelevante 
Einzelpositionen aufzuführen. Nachforderungen des Bieters 
wegen gestiegener Kosten sind ausgeschlossen. 
 
Alle weiteren Kosten für die notwendige oder optionale Inan-
spruchnahme von Dienstleistungen Dritter sind aufzulisten. 
Der Umsatzsteuerbetrag ist mit dem Steuersatz hinzuzufügen, 
der zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer, bei Schlussrech-
nungen zum Zeitpunkt des Bewirkens der Leistung gilt. 

 
20. Wettbewerbsregister Die Vergabestelle ist gemäß § 6 Wettbewerbsregistergesetz 

(WRegG) bei Aufträgen ab einer Höhe von 30.000 Euro (ohne Um-
satzsteuer) verpflichtet, vor der Zuschlagserteilung zu prüfen, ob 
von den Bietern, die für den Zuschlag vorgesehen sind, Eintra-
gungen im Wettbewerbsregister gespeichert sind. Soll die Zu-
schlagserteilung an eine Bietergemeinschaft erteilt werden, ist 
für jedes Mitglied der Bietergemeinschaft eine Auskunft aus dem 
Wettbewerbsregister anzufordern.  
Darüber hinaus kann die Vergabestelle eine Auskunft aus dem 
Gewerbezentralregister nach § 150 a GewO anfordern.  
Bieter, für die Eintragungen im Wettbewerbsregister oder im Ge-
werbezentralregister gespeichert sind, können vom Vergabever-
fahren ausgeschlossen werden. 

  
21. Zuschlagserteilung Der Zuschlag wird innerhalb der Zuschlagsfrist erteilt. 
  
22. Nicht berücksichtigte Angebote Es gelten die Bestimmungen des § 19 VOL/A sowie § 8 SächsVer-

gabeG. 
  
23. Kosten Für die Erstellung der Angebote wird keine Vergütung gewährt. 

 


